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Kreisverwaltung des 
Westerwaldkreises 

Referat 1-10 
Zentrale Vergabestelle 

Wichtige Hinweise für Bieter zum Ausfüllen der 

Vergabeunterlagen! 

Formale Fehler, wie z.B. Ergänzungen oder unterlassene Angaben in den 

Vergabeunterlagen sowie die Abgabe nicht eindeutiger Angebote, können 

auf Grund der Formstrenge des Vergaberechts zur Nichtberücksichtigung 

(Ausschluss) des Angebots führen! 

Beachten Sie deshalb bitte folgende Hinweise:  

➢ Die auf der Angebotsübersicht geforderten Angaben zum Fahrplan müssen 

vollständig abgegeben werden, d. h. neben den laut Leistungsverzeichnis anzufahrenden 

Orten ist auch die Angabe der Abfahrt- bzw. Ankunftszeiten zwingend erforderlich, 

sodass für den Auftraggeber ersichtlich ist, ob die maximale Fahrzeit eingehalten wird.  

➢ Ebenso sind die Kilometer- und Preisangaben (insb. Preis pro km) unbedingt 

vollständig vorzunehmen, damit das Zustandekommen des Gesamtpreises für den 

Auftraggeber rechnerisch nachvollziehbar und damit eindeutig ist.  Die Preise sind 

mathematisch auf zwei Nachkommastellen zu runden.

Aus dem gleichen Grund sind bei der Abgabe von Gesamtangeboten (falls zugelassen)

für mehrere Lose Angaben über das Zustandekommen des Gesamtpreises zu machen.

  ➢ Änderungen des Bieters an seinen Angaben in den Ausschreibungsunterlagen (z. 

B. durch Korrekturroller) müssen eindeutig und zweifelsfrei erkennbar sein  

Hinweis zum Verfahren: 

Alle Fragen, die mit der vorliegenden Ausschreibung im Zusammenhang stehen, sind 

schriftlich über den Kommunikationsbereich des Vergabeportals

www.rlp.vergabekommunal.de an die Zentrale Vergabestelle des Westerwaldkreises zu 

richten. Die Ausschreibung ergänzende oder berichtigende Angaben werden jeweils 

allen Bietern schriftlich mitgeteilt. 


